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Thomas Sigmund
Berlin

B is vor einer Woche ging es
in der Debatte über die
Neuerungen im Wirt-
schaftsrecht vor allem um

die großen Linien des Insolvenz-
rechts. Bundesjustizministerin Sa-
bine Leutheusser-Schnarrenber-
ger und Wirtschaftsminister Rai-
ner Brüderle (beide FDP) arbeiten
derzeit Pläne aus, wie insolvente
Banken oder gar Konzerne geret-
tet werden können. Auf EU-Ebene
wird selbst über Regeln für Pleite-
staaten wie Griechenland nachge-
dacht.

Gewaltige Auswirkung auf Firmen

Doch seit die schwarz-gelbe Bun-
desregierung ihre Mehrheit im
Bundesrat verloren hat, dreht sich
die aktuelle Diskussion um ein zu-
nächst unwichtig erscheinendes
Detail – das aber gewaltige Auswir-
kungen für Tausende Unterneh-
men hat. Es geht um das soge-
nannte Fiskusprivileg, das die Bun-
desregierung in ihr Sparpaket auf-
genommen hat, um die Haushalts-
kasse von Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU) aufzufül-
len – um 500 Mio. Euro jährlich.
Genug Insolvenzen dafür gibt es.
Der Wirtschafts- und Informations-
dienst Creditreform erwartet bis
Jahresende rund 34 000 bis 36
000 Firmenpleiten.

Fiskusprivileg bedeutet, dass
das Finanzamt im Falle einer Insol-
venz eines Unternehmens gegen-
über den anderen Gläubigern Vor-
rang genießt. Die Steuerforderun-
gen werden also zuerst bedient,
ehe die anderen Gläubiger etwas
erhalten. Dieses Privileg gab es im
alten Konkursrecht, das jedoch
1999 durch die Insolvenzordnung
abgelöst worden war. Das neue
Recht sieht keinen Vorrang der Fi-
nanzämter mehr vor. Denn aus-

drückliches Ziel der Insolvenzord-
nung ist es, das zahlungsunfähige
Unternehmen möglichst zu retten
und dabei alle Gläubiger gleichzu-
stellen. Bis zum Sparpaket der Bun-
desregierung, die zum alten Kon-
kursrechts wieder zurück will, da-
mit der Staat an der Pleite von Un-
ternehmen kräftig mitverdienen
kann.

Erstes Problem dabei. Ausge-
rechnet die Änderungen beim Fis-
kusprivileg brauchen die Zustim-
mung des Bundesrats. Zweites Pro-
blem: Während Schäuble die Ein-
nahmen schon fest eingerechnet

hat, baut sich in den eigenen Rei-
hen und bei den Insolvenzrechts-
experten schon massiver Wider-
stand dagegen auf.

Ausgerechnet die Justizministe-
rin äußert sich skeptisch über den
Plan, bei Firmeninsolvenzen die Fi-
nanzämter gegenüber anderen
Gläubigern besserzustellen. „Ich
will das Volumen des Sparpakets
der Bundesregierung auf keinen
Fall infrage stellen“, sagte die FDP-
Politikerin dem Handelsblatt.
Doch das Fiskusprivileg passe
eben nicht in eine Gesamtreform
des Insolvenzrechts. „Das Bundes-

justizministerium wird deshalb
dem Finanzministerium Vor-
schläge unterbreiten, wie eine bes-
sere Lösung aussehen könnte“,
sagte Leutheusser-Schnarrenber-
ger. Mit Widerstand ist auch bei
den Rechtspolitikern der Union zu
rechnen. „Eine Wiedereinführung
des Fiskusprivilegs würde einem
tragenden Grundsatz der Insol-
venzordnung, der Gleichbehand-
lung aller Gläubiger, zuwiderlau-
fen“, sagte die CDU-Rechtspolitike-
rin Winkelmeier-Becker dem Han-
delsblatt. Zudem würde es die ak-
tuellen Bemühungen konterkarie-
ren, die Sanierung von Unterneh-
men in der Krise zu erleichtern
und den Erhalt von Arbeitsplätzen
und Firmenwerten zu ermögli-
chen, sagte die Bundestagsabge-
ordnete.

Insolvenzverwalter skeptisch

Der Verband der Insolvenzverwal-
ter Deutschlands (VID) kritisiert,
dass neuerliche staatliche Vor-
rechte die Sanierungschancen in-
solventer Firmen zunichtemach-
ten. Erhielten Finanzämter ihre
ausstehenden Steuerforderungen
künftig wieder bevorzugt, hätten
sie kein Interesse mehr an Abspra-
chen mit anderen Gläubigern über
einen teilweisen Forderungsver-
zicht, der bei Gleichberechtigung
aller Gläubiger häufig Vorausset-
zung für die Sanierung von Pleite-
firmen ist, so der VID-Vorsitzende
Siegfried Beck.

Rolf Leithaus, Insolvenzrechts-
experte der Kanzlei CMS Hasche Si-
gle, weist darauf hin, dass ausländi-
sche Insolvenzexperten häufig po-
sitiv überrascht darauf reagieren,
wenn sie erfahren, „dass sich der
deutsche Fiskus genauso wie jeder
andere Gläubiger auf die Liste der
ungesicherten Gläubiger einrei-
hen muss“. Unklar ist ihm auch,
woher die Bundesregierung auf
die Summe von 500 Mio. Euro
kommt, die angeblich durch das
Fiskusprivileg eingespart werden
könne.

Staat stürzt sich auf Pleitiers
Die Justizministerin will
dem Finanzminister
den ersten Zugriff im
Insolvenzverfahren
verwehren.

Mehr Informationen
unter
handelsblatt.com/recht
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Düsseldorf

Der Patentsenat des BGH hat
jüngst ein Grundsatzurteil zur
„dynamischen Dokumenten-

generierung“ verkündet (Xa ZB
20/08). Danach herrschte helle Auf-
regung. Vor allem die Patentierungs-
gegner skandierten, das Gericht er-
teile nunmehr freie Fahrt für Soft-
warepatente. Diese Interpretation
überrascht. Denn es gilt der Juristen-
grundsatz: Ein Blick ins Gesetz er-
leichtert die Rechtsfindung.

Das Patentgesetz befasst sich tat-
sächlich mit Softwarepatenten. Und
zwar schließt es die Patentierung
von Programmen für Datenverarbei-
tungsanlagen als solche aus. Demge-
genüber sind alle Erfindungen, die
eine technische Lehre enthalten, ge-
nerell patentfähig. Der BGH hat be-
reits eine Reihe von Entscheidungen
zu der Frage erlassen, inwieweit sol-
che Erfindungen schutzfähig sind,
die in Programmen für Datenverar-
beitungsanlagen implementiert
sind. Schon 1991 hat das Gericht ent-
schieden, dass eine programmbezo-
gene Lehre technisch und damit
schutzfähig ist, die das unmittelbare
Zusammenwirken der Elemente ei-
ner Datenverarbeitungsanlage be-
trifft und unter besserer Ausnutzung
des Speicherplatzes kürzere Zugriffs-
zeiten bewirkt. Mehrfach hat das Ge-
richt bestätigt, dass computerimple-
mentierte Verfahren nur dann
schutzfähig sind, wenn sie Anweisun-
gen enthalten, die die Lösung eines
konkreten technischen Problems
mit technischen Mitteln zum Gegen-
stand haben. Auch der nun entschie-
dene Fall betraf allein die Frage, ob
im konkreten Fall die computerim-
plementierte Lösung technischer Na-
tur war.

Kein Freifahrtschein für Patente

Dies ist nun laut BGH nicht nur
dann der Fall, wenn Systemkompo-
nenten modifiziert oder in neuarti-
ger Weise adressiert werden. Viel-
mehr reiche es aus, wenn der Ab-
lauf des Programms durch techni-
sche Gegebenheiten außerhalb der
Datenverarbeitungsanlage be-
stimmt wird oder seine Ausgestal-
tung auf technische Gegebenheiten
Rücksicht nimmt. Die Entschei-
dung ist somit nicht vollkommen
neu. Sie gibt entgegen einer viel ver-
tretenen Ansicht keinen Freifahrt-
schein auf die Erteilung von Soft-
warepatenten. Sie schärft nur die
Grenze der bisherigen Rechtspre-
chung zur Technizität. Dabei ist da-
von auszugehen, dass der Bundes-
gerichtshof wie immer die Folgen
seiner Entscheidung bedacht und
die Interessen der Verkehrskreise
abgewogen hat. Die Investitionen
der Industrie in die Softwareent-
wicklung müssen durch einen effek-
tiven Schutz des geistigen Eigen-
tums belohnt werden. Andererseits
soll durch größtmögliche Publizität
des geschützten geistigen Eigen-
tums der Anreiz zu einer Fortent-
wicklung des Standes der Technik
für Dritte gegeben werden. Dies
sind die Hauptprinzipien eines
funktionierenden Patentsystems.

Christian Harmsen ist Partner
der Kanzlei Bird & Bird.
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Über eine freiwillige Selbstan-
zeige beim Finanzamt geht
der Steuersünder in Hinsicht

auf die nachgemeldeten Taten straf-
frei aus. Er muss sich also weder
dem Gericht stellen noch Geldbu-
ßen zahlen. Das gelingt aber nur,
wenn er die hinterzogenen Beträge
pünktlich und vollständig nach-
zahlt und die Angaben über die Ver-
gehen in der Vergangenheit formal
korrekt erfolgen.

In der Praxis ist es oftmals schwie-
rig, die aus Schwarzgeldern erziel-
ten Kapitaleinnahmen rückwir-
kend für mehrere Jahre sofort voll-
ständig zu deklarieren, weil ent-
sprechende Aufstellungen der Aus-
landsbanken noch erstellt werden
müssen. In solchen Fällen kommt
dann eine gestückelte Selbstan-

zeige in Betracht, mit der zunächst
die Vergehen allgemein angezeigt
und anschließend konkretisiert
werden. Zwei aktuelle Urteile be-
schäftigen sich mit dieser Nachmel-
dung in verschiedenen Stufen.

Verlängerte Verjährungsfrist

Der Bundesfinanzhof (BFH) stellte
in einem vergangene Woche veröf-
fentlichten Urteil klar, dass das Fi-
nanzamt selbst dann noch zwölf
Monate Zeit hat, um seine Nachfor-
derungen festzusetzen, wenn der
Steuerhinterzieher erst kurz vor Ab-
lauf der Verjährungsfrist eine gestü-
ckelte Selbstanzeige einreicht (Az.
X R 1/08, DB0359483).

Bei dieser Frage geht es nicht um
die erwünschte Straffreiheit des Tä-
ters, sondern um die Durchsetzung
der berechtigten Forderungen
durch den Staat. Dieser muss durch

die Finanzverwaltung ausreichend
Zeit haben, um die Steuer aufgrund
einer gestückelten Selbstanzeige lü-
ckenlos festsetzen zu können. Da-
her sind hier geringere Anforderun-
gen an eine Selbstanzeige als an die
Voraussetzungen für die Straffrei-
heit zu stellen.

Straffreiheit bei Vollständigkeit

Eine wirksame Selbstanzeige wird
nach der Entscheidung des Bundes-
gerichtshofs allerdings nicht er-
reicht, wenn der Hinterzieher von
mehreren bisher den Finanzbehör-
den verheimlichten Auslandskonten
nur die offenbart, deren Aufdeckung
er befürchtet (Az. 1 StR 577/09).

Denn eine Rückkehr zur Steuer-
ehrlichkeit ist nur dann gegeben,
wenn der Täter nunmehr vollstän-
dige Angaben macht. Damit führt
eine Selbstanzeige in Etappen nicht

zur Straffreiheit, wenn der Steuer-
sünder seine Einkommensteuerer-
klärung nur in Bezug auf ein Konto
berichtigt, aber immer noch wei-
tere Bankverbindungen ver-
schweigt.

Dieser Tenor soll nun auf Be-
schluss vom Finanzausschuss des
Bundesrates gesetzlich fixiert wer-
den. Hiernach soll die strafbefrei-
ende Selbstanzeige zukünftig nicht
mehr zulässig sein, wenn Steuerhin-
terzieher je nach Entdeckungsri-
siko nur einen Teilsachverhalt ange-
ben. Zudem ist geplant, einen Zu-
schlag in Höhe von fünf Prozent des
hinterzogenen Steuerbetrags pau-
schal zu erheben.

Oliver Holzinger ist Steueranwalt
und geschäftsführender Redakteur
von „Der Betrieb“.
www.der-betrieb.de

SteuerthemaderWoche:
Gerichte interessieren sich für diegestückelte Selbstanzeige

Votum:
Investitionen in die
Softwareentwicklung
müssen belohnt
werden
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ner Brüderle (beide FDP) arbeiten
derzeit Pläne aus, wie insolvente
Banken oder gar Konzerne geret-
tet werden können. Auf EU-Ebene
wird selbst über Regeln für Pleite-
staaten wie Griechenland nachge-
dacht.

Gewaltige Auswirkung auf Firmen

Doch seit die schwarz-gelbe Bun-
desregierung ihre Mehrheit im
Bundesrat verloren hat, dreht sich
die aktuelle Diskussion um ein zu-
nächst unwichtig erscheinendes
Detail – das aber gewaltige Auswir-
kungen für Tausende Unterneh-
men hat. Es geht um das soge-
nannte Fiskusprivileg, das die Bun-
desregierung in ihr Sparpaket auf-
genommen hat, um die Haushalts-
kasse von Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU) aufzufül-
len – um 500 Mio. Euro jährlich.
Genug Insolvenzen dafür gibt es.
Der Wirtschafts- und Informations-
dienst Creditreform erwartet bis
Jahresende rund 34 000 bis 36
000 Firmenpleiten.

Fiskusprivileg bedeutet, dass
das Finanzamt im Falle einer Insol-
venz eines Unternehmens gegen-
über den anderen Gläubigern Vor-
rang genießt. Die Steuerforderun-
gen werden also zuerst bedient,
ehe die anderen Gläubiger etwas
erhalten. Dieses Privileg gab es im
alten Konkursrecht, das jedoch
1999 durch die Insolvenzordnung
abgelöst worden war. Das neue
Recht sieht keinen Vorrang der Fi-
nanzämter mehr vor. Denn aus-

drückliches Ziel der Insolvenzord-
nung ist es, das zahlungsunfähige
Unternehmen möglichst zu retten
und dabei alle Gläubiger gleichzu-
stellen. Bis zum Sparpaket der Bun-
desregierung, die zum alten Kon-
kursrechts wieder zurück will, da-
mit der Staat an der Pleite von Un-
ternehmen kräftig mitverdienen
kann.

Erstes Problem dabei. Ausge-
rechnet die Änderungen beim Fis-
kusprivileg brauchen die Zustim-
mung des Bundesrats. Zweites Pro-
blem: Während Schäuble die Ein-
nahmen schon fest eingerechnet

hat, baut sich in den eigenen Rei-
hen und bei den Insolvenzrechts-
experten schon massiver Wider-
stand dagegen auf.

Ausgerechnet die Justizministe-
rin äußert sich skeptisch über den
Plan, bei Firmeninsolvenzen die Fi-
nanzämter gegenüber anderen
Gläubigern besserzustellen. „Ich
will das Volumen des Sparpakets
der Bundesregierung auf keinen
Fall infrage stellen“, sagte die FDP-
Politikerin dem Handelsblatt.
Doch das Fiskusprivileg passe
eben nicht in eine Gesamtreform
des Insolvenzrechts. „Das Bundes-

justizministerium wird deshalb
dem Finanzministerium Vor-
schläge unterbreiten, wie eine bes-
sere Lösung aussehen könnte“,
sagte Leutheusser-Schnarrenber-
ger. Mit Widerstand ist auch bei
den Rechtspolitikern der Union zu
rechnen. „Eine Wiedereinführung
des Fiskusprivilegs würde einem
tragenden Grundsatz der Insol-
venzordnung, der Gleichbehand-
lung aller Gläubiger, zuwiderlau-
fen“, sagte die CDU-Rechtspolitike-
rin Winkelmeier-Becker dem Han-
delsblatt. Zudem würde es die ak-
tuellen Bemühungen konterkarie-
ren, die Sanierung von Unterneh-
men in der Krise zu erleichtern
und den Erhalt von Arbeitsplätzen
und Firmenwerten zu ermögli-
chen, sagte die Bundestagsabge-
ordnete.

Insolvenzverwalter skeptisch

Der Verband der Insolvenzverwal-
ter Deutschlands (VID) kritisiert,
dass neuerliche staatliche Vor-
rechte die Sanierungschancen in-
solventer Firmen zunichtemach-
ten. Erhielten Finanzämter ihre
ausstehenden Steuerforderungen
künftig wieder bevorzugt, hätten
sie kein Interesse mehr an Abspra-
chen mit anderen Gläubigern über
einen teilweisen Forderungsver-
zicht, der bei Gleichberechtigung
aller Gläubiger häufig Vorausset-
zung für die Sanierung von Pleite-
firmen ist, so der VID-Vorsitzende
Siegfried Beck.

Rolf Leithaus, Insolvenzrechts-
experte der Kanzlei CMS Hasche Si-
gle, weist darauf hin, dass ausländi-
sche Insolvenzexperten häufig po-
sitiv überrascht darauf reagieren,
wenn sie erfahren, „dass sich der
deutsche Fiskus genauso wie jeder
andere Gläubiger auf die Liste der
ungesicherten Gläubiger einrei-
hen muss“. Unklar ist ihm auch,
woher die Bundesregierung auf
die Summe von 500 Mio. Euro
kommt, die angeblich durch das
Fiskusprivileg eingespart werden
könne.

Staat stürzt sich auf Pleitiers
Die Justizministerin will
dem Finanzminister
den ersten Zugriff im
Insolvenzverfahren
verwehren.

Mehr Informationen
unter
handelsblatt.com/recht

Christian Harmsen
Düsseldorf

Der Patentsenat des BGH hat
jüngst ein Grundsatzurteil zur
„dynamischen Dokumenten-

generierung“ verkündet (Xa ZB
20/08). Danach herrschte helle Auf-
regung. Vor allem die Patentierungs-
gegner skandierten, das Gericht er-
teile nunmehr freie Fahrt für Soft-
warepatente. Diese Interpretation
überrascht. Denn es gilt der Juristen-
grundsatz: Ein Blick ins Gesetz er-
leichtert die Rechtsfindung.

Das Patentgesetz befasst sich tat-
sächlich mit Softwarepatenten. Und
zwar schließt es die Patentierung
von Programmen für Datenverarbei-
tungsanlagen als solche aus. Demge-
genüber sind alle Erfindungen, die
eine technische Lehre enthalten, ge-
nerell patentfähig. Der BGH hat be-
reits eine Reihe von Entscheidungen
zu der Frage erlassen, inwieweit sol-
che Erfindungen schutzfähig sind,
die in Programmen für Datenverar-
beitungsanlagen implementiert
sind. Schon 1991 hat das Gericht ent-
schieden, dass eine programmbezo-
gene Lehre technisch und damit
schutzfähig ist, die das unmittelbare
Zusammenwirken der Elemente ei-
ner Datenverarbeitungsanlage be-
trifft und unter besserer Ausnutzung
des Speicherplatzes kürzere Zugriffs-
zeiten bewirkt. Mehrfach hat das Ge-
richt bestätigt, dass computerimple-
mentierte Verfahren nur dann
schutzfähig sind, wenn sie Anweisun-
gen enthalten, die die Lösung eines
konkreten technischen Problems
mit technischen Mitteln zum Gegen-
stand haben. Auch der nun entschie-
dene Fall betraf allein die Frage, ob
im konkreten Fall die computerim-
plementierte Lösung technischer Na-
tur war.

Kein Freifahrtschein für Patente

Dies ist nun laut BGH nicht nur
dann der Fall, wenn Systemkompo-
nenten modifiziert oder in neuarti-
ger Weise adressiert werden. Viel-
mehr reiche es aus, wenn der Ab-
lauf des Programms durch techni-
sche Gegebenheiten außerhalb der
Datenverarbeitungsanlage be-
stimmt wird oder seine Ausgestal-
tung auf technische Gegebenheiten
Rücksicht nimmt. Die Entschei-
dung ist somit nicht vollkommen
neu. Sie gibt entgegen einer viel ver-
tretenen Ansicht keinen Freifahrt-
schein auf die Erteilung von Soft-
warepatenten. Sie schärft nur die
Grenze der bisherigen Rechtspre-
chung zur Technizität. Dabei ist da-
von auszugehen, dass der Bundes-
gerichtshof wie immer die Folgen
seiner Entscheidung bedacht und
die Interessen der Verkehrskreise
abgewogen hat. Die Investitionen
der Industrie in die Softwareent-
wicklung müssen durch einen effek-
tiven Schutz des geistigen Eigen-
tums belohnt werden. Andererseits
soll durch größtmögliche Publizität
des geschützten geistigen Eigen-
tums der Anreiz zu einer Fortent-
wicklung des Standes der Technik
für Dritte gegeben werden. Dies
sind die Hauptprinzipien eines
funktionierenden Patentsystems.

Christian Harmsen ist Partner
der Kanzlei Bird & Bird.

Oliver Holzinger
Düsseldorf

Über eine freiwillige Selbstan-
zeige beim Finanzamt geht
der Steuersünder in Hinsicht

auf die nachgemeldeten Taten straf-
frei aus. Er muss sich also weder
dem Gericht stellen noch Geldbu-
ßen zahlen. Das gelingt aber nur,
wenn er die hinterzogenen Beträge
pünktlich und vollständig nach-
zahlt und die Angaben über die Ver-
gehen in der Vergangenheit formal
korrekt erfolgen.

In der Praxis ist es oftmals schwie-
rig, die aus Schwarzgeldern erziel-
ten Kapitaleinnahmen rückwir-
kend für mehrere Jahre sofort voll-
ständig zu deklarieren, weil ent-
sprechende Aufstellungen der Aus-
landsbanken noch erstellt werden
müssen. In solchen Fällen kommt
dann eine gestückelte Selbstan-

zeige in Betracht, mit der zunächst
die Vergehen allgemein angezeigt
und anschließend konkretisiert
werden. Zwei aktuelle Urteile be-
schäftigen sich mit dieser Nachmel-
dung in verschiedenen Stufen.

Verlängerte Verjährungsfrist

Der Bundesfinanzhof (BFH) stellte
in einem vergangene Woche veröf-
fentlichten Urteil klar, dass das Fi-
nanzamt selbst dann noch zwölf
Monate Zeit hat, um seine Nachfor-
derungen festzusetzen, wenn der
Steuerhinterzieher erst kurz vor Ab-
lauf der Verjährungsfrist eine gestü-
ckelte Selbstanzeige einreicht (Az.
X R 1/08, DB0359483).

Bei dieser Frage geht es nicht um
die erwünschte Straffreiheit des Tä-
ters, sondern um die Durchsetzung
der berechtigten Forderungen
durch den Staat. Dieser muss durch

die Finanzverwaltung ausreichend
Zeit haben, um die Steuer aufgrund
einer gestückelten Selbstanzeige lü-
ckenlos festsetzen zu können. Da-
her sind hier geringere Anforderun-
gen an eine Selbstanzeige als an die
Voraussetzungen für die Straffrei-
heit zu stellen.

Straffreiheit bei Vollständigkeit

Eine wirksame Selbstanzeige wird
nach der Entscheidung des Bundes-
gerichtshofs allerdings nicht er-
reicht, wenn der Hinterzieher von
mehreren bisher den Finanzbehör-
den verheimlichten Auslandskonten
nur die offenbart, deren Aufdeckung
er befürchtet (Az. 1 StR 577/09).

Denn eine Rückkehr zur Steuer-
ehrlichkeit ist nur dann gegeben,
wenn der Täter nunmehr vollstän-
dige Angaben macht. Damit führt
eine Selbstanzeige in Etappen nicht

zur Straffreiheit, wenn der Steuer-
sünder seine Einkommensteuerer-
klärung nur in Bezug auf ein Konto
berichtigt, aber immer noch wei-
tere Bankverbindungen ver-
schweigt.

Dieser Tenor soll nun auf Be-
schluss vom Finanzausschuss des
Bundesrates gesetzlich fixiert wer-
den. Hiernach soll die strafbefrei-
ende Selbstanzeige zukünftig nicht
mehr zulässig sein, wenn Steuerhin-
terzieher je nach Entdeckungsri-
siko nur einen Teilsachverhalt ange-
ben. Zudem ist geplant, einen Zu-
schlag in Höhe von fünf Prozent des
hinterzogenen Steuerbetrags pau-
schal zu erheben.

Oliver Holzinger ist Steueranwalt
und geschäftsführender Redakteur
von „Der Betrieb“.
www.der-betrieb.de

SteuerthemaderWoche:
Gerichte interessieren sich für diegestückelte Selbstanzeige

Votum:
Investitionen in die
Softwareentwicklung
müssen belohnt
werden
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Thomas Sigmund
Berlin

B is vor einer Woche ging es
in der Debatte über die
Neuerungen im Wirt-
schaftsrecht vor allem um

die großen Linien des Insolvenz-
rechts. Bundesjustizministerin Sa-
bine Leutheusser-Schnarrenber-
ger und Wirtschaftsminister Rai-
ner Brüderle (beide FDP) arbeiten
derzeit Pläne aus, wie insolvente
Banken oder gar Konzerne geret-
tet werden können. Auf EU-Ebene
wird selbst über Regeln für Pleite-
staaten wie Griechenland nachge-
dacht.

Gewaltige Auswirkung auf Firmen

Doch seit die schwarz-gelbe Bun-
desregierung ihre Mehrheit im
Bundesrat verloren hat, dreht sich
die aktuelle Diskussion um ein zu-
nächst unwichtig erscheinendes
Detail – das aber gewaltige Auswir-
kungen für Tausende Unterneh-
men hat. Es geht um das soge-
nannte Fiskusprivileg, das die Bun-
desregierung in ihr Sparpaket auf-
genommen hat, um die Haushalts-
kasse von Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU) aufzufül-
len – um 500 Mio. Euro jährlich.
Genug Insolvenzen dafür gibt es.
Der Wirtschafts- und Informations-
dienst Creditreform erwartet bis
Jahresende rund 34 000 bis 36
000 Firmenpleiten.

Fiskusprivileg bedeutet, dass
das Finanzamt im Falle einer Insol-
venz eines Unternehmens gegen-
über den anderen Gläubigern Vor-
rang genießt. Die Steuerforderun-
gen werden also zuerst bedient,
ehe die anderen Gläubiger etwas
erhalten. Dieses Privileg gab es im
alten Konkursrecht, das jedoch
1999 durch die Insolvenzordnung
abgelöst worden war. Das neue
Recht sieht keinen Vorrang der Fi-
nanzämter mehr vor. Denn aus-

drückliches Ziel der Insolvenzord-
nung ist es, das zahlungsunfähige
Unternehmen möglichst zu retten
und dabei alle Gläubiger gleichzu-
stellen. Bis zum Sparpaket der Bun-
desregierung, die zum alten Kon-
kursrechts wieder zurück will, da-
mit der Staat an der Pleite von Un-
ternehmen kräftig mitverdienen
kann.

Erstes Problem dabei. Ausge-
rechnet die Änderungen beim Fis-
kusprivileg brauchen die Zustim-
mung des Bundesrats. Zweites Pro-
blem: Während Schäuble die Ein-
nahmen schon fest eingerechnet

hat, baut sich in den eigenen Rei-
hen und bei den Insolvenzrechts-
experten schon massiver Wider-
stand dagegen auf.

Ausgerechnet die Justizministe-
rin äußert sich skeptisch über den
Plan, bei Firmeninsolvenzen die Fi-
nanzämter gegenüber anderen
Gläubigern besserzustellen. „Ich
will das Volumen des Sparpakets
der Bundesregierung auf keinen
Fall infrage stellen“, sagte die FDP-
Politikerin dem Handelsblatt.
Doch das Fiskusprivileg passe
eben nicht in eine Gesamtreform
des Insolvenzrechts. „Das Bundes-

justizministerium wird deshalb
dem Finanzministerium Vor-
schläge unterbreiten, wie eine bes-
sere Lösung aussehen könnte“,
sagte Leutheusser-Schnarrenber-
ger. Mit Widerstand ist auch bei
den Rechtspolitikern der Union zu
rechnen. „Eine Wiedereinführung
des Fiskusprivilegs würde einem
tragenden Grundsatz der Insol-
venzordnung, der Gleichbehand-
lung aller Gläubiger, zuwiderlau-
fen“, sagte die CDU-Rechtspolitike-
rin Winkelmeier-Becker dem Han-
delsblatt. Zudem würde es die ak-
tuellen Bemühungen konterkarie-
ren, die Sanierung von Unterneh-
men in der Krise zu erleichtern
und den Erhalt von Arbeitsplätzen
und Firmenwerten zu ermögli-
chen, sagte die Bundestagsabge-
ordnete.

Insolvenzverwalter skeptisch

Der Verband der Insolvenzverwal-
ter Deutschlands (VID) kritisiert,
dass neuerliche staatliche Vor-
rechte die Sanierungschancen in-
solventer Firmen zunichtemach-
ten. Erhielten Finanzämter ihre
ausstehenden Steuerforderungen
künftig wieder bevorzugt, hätten
sie kein Interesse mehr an Abspra-
chen mit anderen Gläubigern über
einen teilweisen Forderungsver-
zicht, der bei Gleichberechtigung
aller Gläubiger häufig Vorausset-
zung für die Sanierung von Pleite-
firmen ist, so der VID-Vorsitzende
Siegfried Beck.

Rolf Leithaus, Insolvenzrechts-
experte der Kanzlei CMS Hasche Si-
gle, weist darauf hin, dass ausländi-
sche Insolvenzexperten häufig po-
sitiv überrascht darauf reagieren,
wenn sie erfahren, „dass sich der
deutsche Fiskus genauso wie jeder
andere Gläubiger auf die Liste der
ungesicherten Gläubiger einrei-
hen muss“. Unklar ist ihm auch,
woher die Bundesregierung auf
die Summe von 500 Mio. Euro
kommt, die angeblich durch das
Fiskusprivileg eingespart werden
könne.

Staat stürzt sich auf Pleitiers
Die Justizministerin will
dem Finanzminister
den ersten Zugriff im
Insolvenzverfahren
verwehren.

Mehr Informationen
unter
handelsblatt.com/recht

Christian Harmsen
Düsseldorf

Der Patentsenat des BGH hat
jüngst ein Grundsatzurteil zur
„dynamischen Dokumenten-

generierung“ verkündet (Xa ZB
20/08). Danach herrschte helle Auf-
regung. Vor allem die Patentierungs-
gegner skandierten, das Gericht er-
teile nunmehr freie Fahrt für Soft-
warepatente. Diese Interpretation
überrascht. Denn es gilt der Juristen-
grundsatz: Ein Blick ins Gesetz er-
leichtert die Rechtsfindung.

Das Patentgesetz befasst sich tat-
sächlich mit Softwarepatenten. Und
zwar schließt es die Patentierung
von Programmen für Datenverarbei-
tungsanlagen als solche aus. Demge-
genüber sind alle Erfindungen, die
eine technische Lehre enthalten, ge-
nerell patentfähig. Der BGH hat be-
reits eine Reihe von Entscheidungen
zu der Frage erlassen, inwieweit sol-
che Erfindungen schutzfähig sind,
die in Programmen für Datenverar-
beitungsanlagen implementiert
sind. Schon 1991 hat das Gericht ent-
schieden, dass eine programmbezo-
gene Lehre technisch und damit
schutzfähig ist, die das unmittelbare
Zusammenwirken der Elemente ei-
ner Datenverarbeitungsanlage be-
trifft und unter besserer Ausnutzung
des Speicherplatzes kürzere Zugriffs-
zeiten bewirkt. Mehrfach hat das Ge-
richt bestätigt, dass computerimple-
mentierte Verfahren nur dann
schutzfähig sind, wenn sie Anweisun-
gen enthalten, die die Lösung eines
konkreten technischen Problems
mit technischen Mitteln zum Gegen-
stand haben. Auch der nun entschie-
dene Fall betraf allein die Frage, ob
im konkreten Fall die computerim-
plementierte Lösung technischer Na-
tur war.

Kein Freifahrtschein für Patente

Dies ist nun laut BGH nicht nur
dann der Fall, wenn Systemkompo-
nenten modifiziert oder in neuarti-
ger Weise adressiert werden. Viel-
mehr reiche es aus, wenn der Ab-
lauf des Programms durch techni-
sche Gegebenheiten außerhalb der
Datenverarbeitungsanlage be-
stimmt wird oder seine Ausgestal-
tung auf technische Gegebenheiten
Rücksicht nimmt. Die Entschei-
dung ist somit nicht vollkommen
neu. Sie gibt entgegen einer viel ver-
tretenen Ansicht keinen Freifahrt-
schein auf die Erteilung von Soft-
warepatenten. Sie schärft nur die
Grenze der bisherigen Rechtspre-
chung zur Technizität. Dabei ist da-
von auszugehen, dass der Bundes-
gerichtshof wie immer die Folgen
seiner Entscheidung bedacht und
die Interessen der Verkehrskreise
abgewogen hat. Die Investitionen
der Industrie in die Softwareent-
wicklung müssen durch einen effek-
tiven Schutz des geistigen Eigen-
tums belohnt werden. Andererseits
soll durch größtmögliche Publizität
des geschützten geistigen Eigen-
tums der Anreiz zu einer Fortent-
wicklung des Standes der Technik
für Dritte gegeben werden. Dies
sind die Hauptprinzipien eines
funktionierenden Patentsystems.

Christian Harmsen ist Partner
der Kanzlei Bird & Bird.

Oliver Holzinger
Düsseldorf

Über eine freiwillige Selbstan-
zeige beim Finanzamt geht
der Steuersünder in Hinsicht

auf die nachgemeldeten Taten straf-
frei aus. Er muss sich also weder
dem Gericht stellen noch Geldbu-
ßen zahlen. Das gelingt aber nur,
wenn er die hinterzogenen Beträge
pünktlich und vollständig nach-
zahlt und die Angaben über die Ver-
gehen in der Vergangenheit formal
korrekt erfolgen.

In der Praxis ist es oftmals schwie-
rig, die aus Schwarzgeldern erziel-
ten Kapitaleinnahmen rückwir-
kend für mehrere Jahre sofort voll-
ständig zu deklarieren, weil ent-
sprechende Aufstellungen der Aus-
landsbanken noch erstellt werden
müssen. In solchen Fällen kommt
dann eine gestückelte Selbstan-

zeige in Betracht, mit der zunächst
die Vergehen allgemein angezeigt
und anschließend konkretisiert
werden. Zwei aktuelle Urteile be-
schäftigen sich mit dieser Nachmel-
dung in verschiedenen Stufen.

Verlängerte Verjährungsfrist

Der Bundesfinanzhof (BFH) stellte
in einem vergangene Woche veröf-
fentlichten Urteil klar, dass das Fi-
nanzamt selbst dann noch zwölf
Monate Zeit hat, um seine Nachfor-
derungen festzusetzen, wenn der
Steuerhinterzieher erst kurz vor Ab-
lauf der Verjährungsfrist eine gestü-
ckelte Selbstanzeige einreicht (Az.
X R 1/08, DB0359483).

Bei dieser Frage geht es nicht um
die erwünschte Straffreiheit des Tä-
ters, sondern um die Durchsetzung
der berechtigten Forderungen
durch den Staat. Dieser muss durch

die Finanzverwaltung ausreichend
Zeit haben, um die Steuer aufgrund
einer gestückelten Selbstanzeige lü-
ckenlos festsetzen zu können. Da-
her sind hier geringere Anforderun-
gen an eine Selbstanzeige als an die
Voraussetzungen für die Straffrei-
heit zu stellen.

Straffreiheit bei Vollständigkeit

Eine wirksame Selbstanzeige wird
nach der Entscheidung des Bundes-
gerichtshofs allerdings nicht er-
reicht, wenn der Hinterzieher von
mehreren bisher den Finanzbehör-
den verheimlichten Auslandskonten
nur die offenbart, deren Aufdeckung
er befürchtet (Az. 1 StR 577/09).

Denn eine Rückkehr zur Steuer-
ehrlichkeit ist nur dann gegeben,
wenn der Täter nunmehr vollstän-
dige Angaben macht. Damit führt
eine Selbstanzeige in Etappen nicht

zur Straffreiheit, wenn der Steuer-
sünder seine Einkommensteuerer-
klärung nur in Bezug auf ein Konto
berichtigt, aber immer noch wei-
tere Bankverbindungen ver-
schweigt.

Dieser Tenor soll nun auf Be-
schluss vom Finanzausschuss des
Bundesrates gesetzlich fixiert wer-
den. Hiernach soll die strafbefrei-
ende Selbstanzeige zukünftig nicht
mehr zulässig sein, wenn Steuerhin-
terzieher je nach Entdeckungsri-
siko nur einen Teilsachverhalt ange-
ben. Zudem ist geplant, einen Zu-
schlag in Höhe von fünf Prozent des
hinterzogenen Steuerbetrags pau-
schal zu erheben.

Oliver Holzinger ist Steueranwalt
und geschäftsführender Redakteur
von „Der Betrieb“.
www.der-betrieb.de

SteuerthemaderWoche:
Gerichte interessieren sich für diegestückelte Selbstanzeige

Votum:
Investitionen in die
Softwareentwicklung
müssen belohnt
werden
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Thomas Sigmund
Berlin

B is vor einer Woche ging es
in der Debatte über die
Neuerungen im Wirt-
schaftsrecht vor allem um

die großen Linien des Insolvenz-
rechts. Bundesjustizministerin Sa-
bine Leutheusser-Schnarrenber-
ger und Wirtschaftsminister Rai-
ner Brüderle (beide FDP) arbeiten
derzeit Pläne aus, wie insolvente
Banken oder gar Konzerne geret-
tet werden können. Auf EU-Ebene
wird selbst über Regeln für Pleite-
staaten wie Griechenland nachge-
dacht.

Gewaltige Auswirkung auf Firmen

Doch seit die schwarz-gelbe Bun-
desregierung ihre Mehrheit im
Bundesrat verloren hat, dreht sich
die aktuelle Diskussion um ein zu-
nächst unwichtig erscheinendes
Detail – das aber gewaltige Auswir-
kungen für Tausende Unterneh-
men hat. Es geht um das soge-
nannte Fiskusprivileg, das die Bun-
desregierung in ihr Sparpaket auf-
genommen hat, um die Haushalts-
kasse von Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU) aufzufül-
len – um 500 Mio. Euro jährlich.
Genug Insolvenzen dafür gibt es.
Der Wirtschafts- und Informations-
dienst Creditreform erwartet bis
Jahresende rund 34 000 bis 36
000 Firmenpleiten.

Fiskusprivileg bedeutet, dass
das Finanzamt im Falle einer Insol-
venz eines Unternehmens gegen-
über den anderen Gläubigern Vor-
rang genießt. Die Steuerforderun-
gen werden also zuerst bedient,
ehe die anderen Gläubiger etwas
erhalten. Dieses Privileg gab es im
alten Konkursrecht, das jedoch
1999 durch die Insolvenzordnung
abgelöst worden war. Das neue
Recht sieht keinen Vorrang der Fi-
nanzämter mehr vor. Denn aus-

drückliches Ziel der Insolvenzord-
nung ist es, das zahlungsunfähige
Unternehmen möglichst zu retten
und dabei alle Gläubiger gleichzu-
stellen. Bis zum Sparpaket der Bun-
desregierung, die zum alten Kon-
kursrechts wieder zurück will, da-
mit der Staat an der Pleite von Un-
ternehmen kräftig mitverdienen
kann.

Erstes Problem dabei. Ausge-
rechnet die Änderungen beim Fis-
kusprivileg brauchen die Zustim-
mung des Bundesrats. Zweites Pro-
blem: Während Schäuble die Ein-
nahmen schon fest eingerechnet

hat, baut sich in den eigenen Rei-
hen und bei den Insolvenzrechts-
experten schon massiver Wider-
stand dagegen auf.

Ausgerechnet die Justizministe-
rin äußert sich skeptisch über den
Plan, bei Firmeninsolvenzen die Fi-
nanzämter gegenüber anderen
Gläubigern besserzustellen. „Ich
will das Volumen des Sparpakets
der Bundesregierung auf keinen
Fall infrage stellen“, sagte die FDP-
Politikerin dem Handelsblatt.
Doch das Fiskusprivileg passe
eben nicht in eine Gesamtreform
des Insolvenzrechts. „Das Bundes-

justizministerium wird deshalb
dem Finanzministerium Vor-
schläge unterbreiten, wie eine bes-
sere Lösung aussehen könnte“,
sagte Leutheusser-Schnarrenber-
ger. Mit Widerstand ist auch bei
den Rechtspolitikern der Union zu
rechnen. „Eine Wiedereinführung
des Fiskusprivilegs würde einem
tragenden Grundsatz der Insol-
venzordnung, der Gleichbehand-
lung aller Gläubiger, zuwiderlau-
fen“, sagte die CDU-Rechtspolitike-
rin Winkelmeier-Becker dem Han-
delsblatt. Zudem würde es die ak-
tuellen Bemühungen konterkarie-
ren, die Sanierung von Unterneh-
men in der Krise zu erleichtern
und den Erhalt von Arbeitsplätzen
und Firmenwerten zu ermögli-
chen, sagte die Bundestagsabge-
ordnete.

Insolvenzverwalter skeptisch

Der Verband der Insolvenzverwal-
ter Deutschlands (VID) kritisiert,
dass neuerliche staatliche Vor-
rechte die Sanierungschancen in-
solventer Firmen zunichtemach-
ten. Erhielten Finanzämter ihre
ausstehenden Steuerforderungen
künftig wieder bevorzugt, hätten
sie kein Interesse mehr an Abspra-
chen mit anderen Gläubigern über
einen teilweisen Forderungsver-
zicht, der bei Gleichberechtigung
aller Gläubiger häufig Vorausset-
zung für die Sanierung von Pleite-
firmen ist, so der VID-Vorsitzende
Siegfried Beck.

Rolf Leithaus, Insolvenzrechts-
experte der Kanzlei CMS Hasche Si-
gle, weist darauf hin, dass ausländi-
sche Insolvenzexperten häufig po-
sitiv überrascht darauf reagieren,
wenn sie erfahren, „dass sich der
deutsche Fiskus genauso wie jeder
andere Gläubiger auf die Liste der
ungesicherten Gläubiger einrei-
hen muss“. Unklar ist ihm auch,
woher die Bundesregierung auf
die Summe von 500 Mio. Euro
kommt, die angeblich durch das
Fiskusprivileg eingespart werden
könne.

Staat stürzt sich auf Pleitiers
Die Justizministerin will
dem Finanzminister
den ersten Zugriff im
Insolvenzverfahren
verwehren.

Mehr Informationen
unter
handelsblatt.com/recht

Christian Harmsen
Düsseldorf

Der Patentsenat des BGH hat
jüngst ein Grundsatzurteil zur
„dynamischen Dokumenten-

generierung“ verkündet (Xa ZB
20/08). Danach herrschte helle Auf-
regung. Vor allem die Patentierungs-
gegner skandierten, das Gericht er-
teile nunmehr freie Fahrt für Soft-
warepatente. Diese Interpretation
überrascht. Denn es gilt der Juristen-
grundsatz: Ein Blick ins Gesetz er-
leichtert die Rechtsfindung.

Das Patentgesetz befasst sich tat-
sächlich mit Softwarepatenten. Und
zwar schließt es die Patentierung
von Programmen für Datenverarbei-
tungsanlagen als solche aus. Demge-
genüber sind alle Erfindungen, die
eine technische Lehre enthalten, ge-
nerell patentfähig. Der BGH hat be-
reits eine Reihe von Entscheidungen
zu der Frage erlassen, inwieweit sol-
che Erfindungen schutzfähig sind,
die in Programmen für Datenverar-
beitungsanlagen implementiert
sind. Schon 1991 hat das Gericht ent-
schieden, dass eine programmbezo-
gene Lehre technisch und damit
schutzfähig ist, die das unmittelbare
Zusammenwirken der Elemente ei-
ner Datenverarbeitungsanlage be-
trifft und unter besserer Ausnutzung
des Speicherplatzes kürzere Zugriffs-
zeiten bewirkt. Mehrfach hat das Ge-
richt bestätigt, dass computerimple-
mentierte Verfahren nur dann
schutzfähig sind, wenn sie Anweisun-
gen enthalten, die die Lösung eines
konkreten technischen Problems
mit technischen Mitteln zum Gegen-
stand haben. Auch der nun entschie-
dene Fall betraf allein die Frage, ob
im konkreten Fall die computerim-
plementierte Lösung technischer Na-
tur war.

Kein Freifahrtschein für Patente

Dies ist nun laut BGH nicht nur
dann der Fall, wenn Systemkompo-
nenten modifiziert oder in neuarti-
ger Weise adressiert werden. Viel-
mehr reiche es aus, wenn der Ab-
lauf des Programms durch techni-
sche Gegebenheiten außerhalb der
Datenverarbeitungsanlage be-
stimmt wird oder seine Ausgestal-
tung auf technische Gegebenheiten
Rücksicht nimmt. Die Entschei-
dung ist somit nicht vollkommen
neu. Sie gibt entgegen einer viel ver-
tretenen Ansicht keinen Freifahrt-
schein auf die Erteilung von Soft-
warepatenten. Sie schärft nur die
Grenze der bisherigen Rechtspre-
chung zur Technizität. Dabei ist da-
von auszugehen, dass der Bundes-
gerichtshof wie immer die Folgen
seiner Entscheidung bedacht und
die Interessen der Verkehrskreise
abgewogen hat. Die Investitionen
der Industrie in die Softwareent-
wicklung müssen durch einen effek-
tiven Schutz des geistigen Eigen-
tums belohnt werden. Andererseits
soll durch größtmögliche Publizität
des geschützten geistigen Eigen-
tums der Anreiz zu einer Fortent-
wicklung des Standes der Technik
für Dritte gegeben werden. Dies
sind die Hauptprinzipien eines
funktionierenden Patentsystems.

Christian Harmsen ist Partner
der Kanzlei Bird & Bird.

Oliver Holzinger
Düsseldorf

Über eine freiwillige Selbstan-
zeige beim Finanzamt geht
der Steuersünder in Hinsicht

auf die nachgemeldeten Taten straf-
frei aus. Er muss sich also weder
dem Gericht stellen noch Geldbu-
ßen zahlen. Das gelingt aber nur,
wenn er die hinterzogenen Beträge
pünktlich und vollständig nach-
zahlt und die Angaben über die Ver-
gehen in der Vergangenheit formal
korrekt erfolgen.

In der Praxis ist es oftmals schwie-
rig, die aus Schwarzgeldern erziel-
ten Kapitaleinnahmen rückwir-
kend für mehrere Jahre sofort voll-
ständig zu deklarieren, weil ent-
sprechende Aufstellungen der Aus-
landsbanken noch erstellt werden
müssen. In solchen Fällen kommt
dann eine gestückelte Selbstan-

zeige in Betracht, mit der zunächst
die Vergehen allgemein angezeigt
und anschließend konkretisiert
werden. Zwei aktuelle Urteile be-
schäftigen sich mit dieser Nachmel-
dung in verschiedenen Stufen.

Verlängerte Verjährungsfrist

Der Bundesfinanzhof (BFH) stellte
in einem vergangene Woche veröf-
fentlichten Urteil klar, dass das Fi-
nanzamt selbst dann noch zwölf
Monate Zeit hat, um seine Nachfor-
derungen festzusetzen, wenn der
Steuerhinterzieher erst kurz vor Ab-
lauf der Verjährungsfrist eine gestü-
ckelte Selbstanzeige einreicht (Az.
X R 1/08, DB0359483).

Bei dieser Frage geht es nicht um
die erwünschte Straffreiheit des Tä-
ters, sondern um die Durchsetzung
der berechtigten Forderungen
durch den Staat. Dieser muss durch

die Finanzverwaltung ausreichend
Zeit haben, um die Steuer aufgrund
einer gestückelten Selbstanzeige lü-
ckenlos festsetzen zu können. Da-
her sind hier geringere Anforderun-
gen an eine Selbstanzeige als an die
Voraussetzungen für die Straffrei-
heit zu stellen.

Straffreiheit bei Vollständigkeit

Eine wirksame Selbstanzeige wird
nach der Entscheidung des Bundes-
gerichtshofs allerdings nicht er-
reicht, wenn der Hinterzieher von
mehreren bisher den Finanzbehör-
den verheimlichten Auslandskonten
nur die offenbart, deren Aufdeckung
er befürchtet (Az. 1 StR 577/09).

Denn eine Rückkehr zur Steuer-
ehrlichkeit ist nur dann gegeben,
wenn der Täter nunmehr vollstän-
dige Angaben macht. Damit führt
eine Selbstanzeige in Etappen nicht

zur Straffreiheit, wenn der Steuer-
sünder seine Einkommensteuerer-
klärung nur in Bezug auf ein Konto
berichtigt, aber immer noch wei-
tere Bankverbindungen ver-
schweigt.

Dieser Tenor soll nun auf Be-
schluss vom Finanzausschuss des
Bundesrates gesetzlich fixiert wer-
den. Hiernach soll die strafbefrei-
ende Selbstanzeige zukünftig nicht
mehr zulässig sein, wenn Steuerhin-
terzieher je nach Entdeckungsri-
siko nur einen Teilsachverhalt ange-
ben. Zudem ist geplant, einen Zu-
schlag in Höhe von fünf Prozent des
hinterzogenen Steuerbetrags pau-
schal zu erheben.

Oliver Holzinger ist Steueranwalt
und geschäftsführender Redakteur
von „Der Betrieb“.
www.der-betrieb.de

SteuerthemaderWoche:
Gerichte interessieren sich für diegestückelte Selbstanzeige

Votum:
Investitionen in die
Softwareentwicklung
müssen belohnt
werden
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Thomas Sigmund
Berlin

B is vor einer Woche ging es
in der Debatte über die
Neuerungen im Wirt-
schaftsrecht vor allem um

die großen Linien des Insolvenz-
rechts. Bundesjustizministerin Sa-
bine Leutheusser-Schnarrenber-
ger und Wirtschaftsminister Rai-
ner Brüderle (beide FDP) arbeiten
derzeit Pläne aus, wie insolvente
Banken oder gar Konzerne geret-
tet werden können. Auf EU-Ebene
wird selbst über Regeln für Pleite-
staaten wie Griechenland nachge-
dacht.

Gewaltige Auswirkung auf Firmen

Doch seit die schwarz-gelbe Bun-
desregierung ihre Mehrheit im
Bundesrat verloren hat, dreht sich
die aktuelle Diskussion um ein zu-
nächst unwichtig erscheinendes
Detail – das aber gewaltige Auswir-
kungen für Tausende Unterneh-
men hat. Es geht um das soge-
nannte Fiskusprivileg, das die Bun-
desregierung in ihr Sparpaket auf-
genommen hat, um die Haushalts-
kasse von Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU) aufzufül-
len – um 500 Mio. Euro jährlich.
Genug Insolvenzen dafür gibt es.
Der Wirtschafts- und Informations-
dienst Creditreform erwartet bis
Jahresende rund 34 000 bis 36
000 Firmenpleiten.

Fiskusprivileg bedeutet, dass
das Finanzamt im Falle einer Insol-
venz eines Unternehmens gegen-
über den anderen Gläubigern Vor-
rang genießt. Die Steuerforderun-
gen werden also zuerst bedient,
ehe die anderen Gläubiger etwas
erhalten. Dieses Privileg gab es im
alten Konkursrecht, das jedoch
1999 durch die Insolvenzordnung
abgelöst worden war. Das neue
Recht sieht keinen Vorrang der Fi-
nanzämter mehr vor. Denn aus-

drückliches Ziel der Insolvenzord-
nung ist es, das zahlungsunfähige
Unternehmen möglichst zu retten
und dabei alle Gläubiger gleichzu-
stellen. Bis zum Sparpaket der Bun-
desregierung, die zum alten Kon-
kursrechts wieder zurück will, da-
mit der Staat an der Pleite von Un-
ternehmen kräftig mitverdienen
kann.

Erstes Problem dabei. Ausge-
rechnet die Änderungen beim Fis-
kusprivileg brauchen die Zustim-
mung des Bundesrats. Zweites Pro-
blem: Während Schäuble die Ein-
nahmen schon fest eingerechnet

hat, baut sich in den eigenen Rei-
hen und bei den Insolvenzrechts-
experten schon massiver Wider-
stand dagegen auf.

Ausgerechnet die Justizministe-
rin äußert sich skeptisch über den
Plan, bei Firmeninsolvenzen die Fi-
nanzämter gegenüber anderen
Gläubigern besserzustellen. „Ich
will das Volumen des Sparpakets
der Bundesregierung auf keinen
Fall infrage stellen“, sagte die FDP-
Politikerin dem Handelsblatt.
Doch das Fiskusprivileg passe
eben nicht in eine Gesamtreform
des Insolvenzrechts. „Das Bundes-

justizministerium wird deshalb
dem Finanzministerium Vor-
schläge unterbreiten, wie eine bes-
sere Lösung aussehen könnte“,
sagte Leutheusser-Schnarrenber-
ger. Mit Widerstand ist auch bei
den Rechtspolitikern der Union zu
rechnen. „Eine Wiedereinführung
des Fiskusprivilegs würde einem
tragenden Grundsatz der Insol-
venzordnung, der Gleichbehand-
lung aller Gläubiger, zuwiderlau-
fen“, sagte die CDU-Rechtspolitike-
rin Winkelmeier-Becker dem Han-
delsblatt. Zudem würde es die ak-
tuellen Bemühungen konterkarie-
ren, die Sanierung von Unterneh-
men in der Krise zu erleichtern
und den Erhalt von Arbeitsplätzen
und Firmenwerten zu ermögli-
chen, sagte die Bundestagsabge-
ordnete.

Insolvenzverwalter skeptisch

Der Verband der Insolvenzverwal-
ter Deutschlands (VID) kritisiert,
dass neuerliche staatliche Vor-
rechte die Sanierungschancen in-
solventer Firmen zunichtemach-
ten. Erhielten Finanzämter ihre
ausstehenden Steuerforderungen
künftig wieder bevorzugt, hätten
sie kein Interesse mehr an Abspra-
chen mit anderen Gläubigern über
einen teilweisen Forderungsver-
zicht, der bei Gleichberechtigung
aller Gläubiger häufig Vorausset-
zung für die Sanierung von Pleite-
firmen ist, so der VID-Vorsitzende
Siegfried Beck.

Rolf Leithaus, Insolvenzrechts-
experte der Kanzlei CMS Hasche Si-
gle, weist darauf hin, dass ausländi-
sche Insolvenzexperten häufig po-
sitiv überrascht darauf reagieren,
wenn sie erfahren, „dass sich der
deutsche Fiskus genauso wie jeder
andere Gläubiger auf die Liste der
ungesicherten Gläubiger einrei-
hen muss“. Unklar ist ihm auch,
woher die Bundesregierung auf
die Summe von 500 Mio. Euro
kommt, die angeblich durch das
Fiskusprivileg eingespart werden
könne.

Staat stürzt sich auf Pleitiers
Die Justizministerin will
dem Finanzminister
den ersten Zugriff im
Insolvenzverfahren
verwehren.

Mehr Informationen
unter
handelsblatt.com/recht

Christian Harmsen
Düsseldorf

Der Patentsenat des BGH hat
jüngst ein Grundsatzurteil zur
„dynamischen Dokumenten-

generierung“ verkündet (Xa ZB
20/08). Danach herrschte helle Auf-
regung. Vor allem die Patentierungs-
gegner skandierten, das Gericht er-
teile nunmehr freie Fahrt für Soft-
warepatente. Diese Interpretation
überrascht. Denn es gilt der Juristen-
grundsatz: Ein Blick ins Gesetz er-
leichtert die Rechtsfindung.

Das Patentgesetz befasst sich tat-
sächlich mit Softwarepatenten. Und
zwar schließt es die Patentierung
von Programmen für Datenverarbei-
tungsanlagen als solche aus. Demge-
genüber sind alle Erfindungen, die
eine technische Lehre enthalten, ge-
nerell patentfähig. Der BGH hat be-
reits eine Reihe von Entscheidungen
zu der Frage erlassen, inwieweit sol-
che Erfindungen schutzfähig sind,
die in Programmen für Datenverar-
beitungsanlagen implementiert
sind. Schon 1991 hat das Gericht ent-
schieden, dass eine programmbezo-
gene Lehre technisch und damit
schutzfähig ist, die das unmittelbare
Zusammenwirken der Elemente ei-
ner Datenverarbeitungsanlage be-
trifft und unter besserer Ausnutzung
des Speicherplatzes kürzere Zugriffs-
zeiten bewirkt. Mehrfach hat das Ge-
richt bestätigt, dass computerimple-
mentierte Verfahren nur dann
schutzfähig sind, wenn sie Anweisun-
gen enthalten, die die Lösung eines
konkreten technischen Problems
mit technischen Mitteln zum Gegen-
stand haben. Auch der nun entschie-
dene Fall betraf allein die Frage, ob
im konkreten Fall die computerim-
plementierte Lösung technischer Na-
tur war.

Kein Freifahrtschein für Patente

Dies ist nun laut BGH nicht nur
dann der Fall, wenn Systemkompo-
nenten modifiziert oder in neuarti-
ger Weise adressiert werden. Viel-
mehr reiche es aus, wenn der Ab-
lauf des Programms durch techni-
sche Gegebenheiten außerhalb der
Datenverarbeitungsanlage be-
stimmt wird oder seine Ausgestal-
tung auf technische Gegebenheiten
Rücksicht nimmt. Die Entschei-
dung ist somit nicht vollkommen
neu. Sie gibt entgegen einer viel ver-
tretenen Ansicht keinen Freifahrt-
schein auf die Erteilung von Soft-
warepatenten. Sie schärft nur die
Grenze der bisherigen Rechtspre-
chung zur Technizität. Dabei ist da-
von auszugehen, dass der Bundes-
gerichtshof wie immer die Folgen
seiner Entscheidung bedacht und
die Interessen der Verkehrskreise
abgewogen hat. Die Investitionen
der Industrie in die Softwareent-
wicklung müssen durch einen effek-
tiven Schutz des geistigen Eigen-
tums belohnt werden. Andererseits
soll durch größtmögliche Publizität
des geschützten geistigen Eigen-
tums der Anreiz zu einer Fortent-
wicklung des Standes der Technik
für Dritte gegeben werden. Dies
sind die Hauptprinzipien eines
funktionierenden Patentsystems.

Christian Harmsen ist Partner
der Kanzlei Bird & Bird.

Oliver Holzinger
Düsseldorf

Über eine freiwillige Selbstan-
zeige beim Finanzamt geht
der Steuersünder in Hinsicht

auf die nachgemeldeten Taten straf-
frei aus. Er muss sich also weder
dem Gericht stellen noch Geldbu-
ßen zahlen. Das gelingt aber nur,
wenn er die hinterzogenen Beträge
pünktlich und vollständig nach-
zahlt und die Angaben über die Ver-
gehen in der Vergangenheit formal
korrekt erfolgen.

In der Praxis ist es oftmals schwie-
rig, die aus Schwarzgeldern erziel-
ten Kapitaleinnahmen rückwir-
kend für mehrere Jahre sofort voll-
ständig zu deklarieren, weil ent-
sprechende Aufstellungen der Aus-
landsbanken noch erstellt werden
müssen. In solchen Fällen kommt
dann eine gestückelte Selbstan-

zeige in Betracht, mit der zunächst
die Vergehen allgemein angezeigt
und anschließend konkretisiert
werden. Zwei aktuelle Urteile be-
schäftigen sich mit dieser Nachmel-
dung in verschiedenen Stufen.

Verlängerte Verjährungsfrist

Der Bundesfinanzhof (BFH) stellte
in einem vergangene Woche veröf-
fentlichten Urteil klar, dass das Fi-
nanzamt selbst dann noch zwölf
Monate Zeit hat, um seine Nachfor-
derungen festzusetzen, wenn der
Steuerhinterzieher erst kurz vor Ab-
lauf der Verjährungsfrist eine gestü-
ckelte Selbstanzeige einreicht (Az.
X R 1/08, DB0359483).

Bei dieser Frage geht es nicht um
die erwünschte Straffreiheit des Tä-
ters, sondern um die Durchsetzung
der berechtigten Forderungen
durch den Staat. Dieser muss durch

die Finanzverwaltung ausreichend
Zeit haben, um die Steuer aufgrund
einer gestückelten Selbstanzeige lü-
ckenlos festsetzen zu können. Da-
her sind hier geringere Anforderun-
gen an eine Selbstanzeige als an die
Voraussetzungen für die Straffrei-
heit zu stellen.

Straffreiheit bei Vollständigkeit

Eine wirksame Selbstanzeige wird
nach der Entscheidung des Bundes-
gerichtshofs allerdings nicht er-
reicht, wenn der Hinterzieher von
mehreren bisher den Finanzbehör-
den verheimlichten Auslandskonten
nur die offenbart, deren Aufdeckung
er befürchtet (Az. 1 StR 577/09).

Denn eine Rückkehr zur Steuer-
ehrlichkeit ist nur dann gegeben,
wenn der Täter nunmehr vollstän-
dige Angaben macht. Damit führt
eine Selbstanzeige in Etappen nicht

zur Straffreiheit, wenn der Steuer-
sünder seine Einkommensteuerer-
klärung nur in Bezug auf ein Konto
berichtigt, aber immer noch wei-
tere Bankverbindungen ver-
schweigt.

Dieser Tenor soll nun auf Be-
schluss vom Finanzausschuss des
Bundesrates gesetzlich fixiert wer-
den. Hiernach soll die strafbefrei-
ende Selbstanzeige zukünftig nicht
mehr zulässig sein, wenn Steuerhin-
terzieher je nach Entdeckungsri-
siko nur einen Teilsachverhalt ange-
ben. Zudem ist geplant, einen Zu-
schlag in Höhe von fünf Prozent des
hinterzogenen Steuerbetrags pau-
schal zu erheben.

Oliver Holzinger ist Steueranwalt
und geschäftsführender Redakteur
von „Der Betrieb“.
www.der-betrieb.de

SteuerthemaderWoche:
Gerichte interessieren sich für diegestückelte Selbstanzeige

Votum:
Investitionen in die
Softwareentwicklung
müssen belohnt
werden
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Thomas Sigmund
Berlin

B is vor einer Woche ging es
in der Debatte über die
Neuerungen im Wirt-
schaftsrecht vor allem um

die großen Linien des Insolvenz-
rechts. Bundesjustizministerin Sa-
bine Leutheusser-Schnarrenber-
ger und Wirtschaftsminister Rai-
ner Brüderle (beide FDP) arbeiten
derzeit Pläne aus, wie insolvente
Banken oder gar Konzerne geret-
tet werden können. Auf EU-Ebene
wird selbst über Regeln für Pleite-
staaten wie Griechenland nachge-
dacht.

Gewaltige Auswirkung auf Firmen

Doch seit die schwarz-gelbe Bun-
desregierung ihre Mehrheit im
Bundesrat verloren hat, dreht sich
die aktuelle Diskussion um ein zu-
nächst unwichtig erscheinendes
Detail – das aber gewaltige Auswir-
kungen für Tausende Unterneh-
men hat. Es geht um das soge-
nannte Fiskusprivileg, das die Bun-
desregierung in ihr Sparpaket auf-
genommen hat, um die Haushalts-
kasse von Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU) aufzufül-
len – um 500 Mio. Euro jährlich.
Genug Insolvenzen dafür gibt es.
Der Wirtschafts- und Informations-
dienst Creditreform erwartet bis
Jahresende rund 34 000 bis 36
000 Firmenpleiten.

Fiskusprivileg bedeutet, dass
das Finanzamt im Falle einer Insol-
venz eines Unternehmens gegen-
über den anderen Gläubigern Vor-
rang genießt. Die Steuerforderun-
gen werden also zuerst bedient,
ehe die anderen Gläubiger etwas
erhalten. Dieses Privileg gab es im
alten Konkursrecht, das jedoch
1999 durch die Insolvenzordnung
abgelöst worden war. Das neue
Recht sieht keinen Vorrang der Fi-
nanzämter mehr vor. Denn aus-

drückliches Ziel der Insolvenzord-
nung ist es, das zahlungsunfähige
Unternehmen möglichst zu retten
und dabei alle Gläubiger gleichzu-
stellen. Bis zum Sparpaket der Bun-
desregierung, die zum alten Kon-
kursrechts wieder zurück will, da-
mit der Staat an der Pleite von Un-
ternehmen kräftig mitverdienen
kann.

Erstes Problem dabei. Ausge-
rechnet die Änderungen beim Fis-
kusprivileg brauchen die Zustim-
mung des Bundesrats. Zweites Pro-
blem: Während Schäuble die Ein-
nahmen schon fest eingerechnet

hat, baut sich in den eigenen Rei-
hen und bei den Insolvenzrechts-
experten schon massiver Wider-
stand dagegen auf.

Ausgerechnet die Justizministe-
rin äußert sich skeptisch über den
Plan, bei Firmeninsolvenzen die Fi-
nanzämter gegenüber anderen
Gläubigern besserzustellen. „Ich
will das Volumen des Sparpakets
der Bundesregierung auf keinen
Fall infrage stellen“, sagte die FDP-
Politikerin dem Handelsblatt.
Doch das Fiskusprivileg passe
eben nicht in eine Gesamtreform
des Insolvenzrechts. „Das Bundes-

justizministerium wird deshalb
dem Finanzministerium Vor-
schläge unterbreiten, wie eine bes-
sere Lösung aussehen könnte“,
sagte Leutheusser-Schnarrenber-
ger. Mit Widerstand ist auch bei
den Rechtspolitikern der Union zu
rechnen. „Eine Wiedereinführung
des Fiskusprivilegs würde einem
tragenden Grundsatz der Insol-
venzordnung, der Gleichbehand-
lung aller Gläubiger, zuwiderlau-
fen“, sagte die CDU-Rechtspolitike-
rin Winkelmeier-Becker dem Han-
delsblatt. Zudem würde es die ak-
tuellen Bemühungen konterkarie-
ren, die Sanierung von Unterneh-
men in der Krise zu erleichtern
und den Erhalt von Arbeitsplätzen
und Firmenwerten zu ermögli-
chen, sagte die Bundestagsabge-
ordnete.

Insolvenzverwalter skeptisch

Der Verband der Insolvenzverwal-
ter Deutschlands (VID) kritisiert,
dass neuerliche staatliche Vor-
rechte die Sanierungschancen in-
solventer Firmen zunichtemach-
ten. Erhielten Finanzämter ihre
ausstehenden Steuerforderungen
künftig wieder bevorzugt, hätten
sie kein Interesse mehr an Abspra-
chen mit anderen Gläubigern über
einen teilweisen Forderungsver-
zicht, der bei Gleichberechtigung
aller Gläubiger häufig Vorausset-
zung für die Sanierung von Pleite-
firmen ist, so der VID-Vorsitzende
Siegfried Beck.

Rolf Leithaus, Insolvenzrechts-
experte der Kanzlei CMS Hasche Si-
gle, weist darauf hin, dass ausländi-
sche Insolvenzexperten häufig po-
sitiv überrascht darauf reagieren,
wenn sie erfahren, „dass sich der
deutsche Fiskus genauso wie jeder
andere Gläubiger auf die Liste der
ungesicherten Gläubiger einrei-
hen muss“. Unklar ist ihm auch,
woher die Bundesregierung auf
die Summe von 500 Mio. Euro
kommt, die angeblich durch das
Fiskusprivileg eingespart werden
könne.

Staat stürzt sich auf Pleitiers
Die Justizministerin will
dem Finanzminister
den ersten Zugriff im
Insolvenzverfahren
verwehren.

Mehr Informationen
unter
handelsblatt.com/recht
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Der Patentsenat des BGH hat
jüngst ein Grundsatzurteil zur
„dynamischen Dokumenten-

generierung“ verkündet (Xa ZB
20/08). Danach herrschte helle Auf-
regung. Vor allem die Patentierungs-
gegner skandierten, das Gericht er-
teile nunmehr freie Fahrt für Soft-
warepatente. Diese Interpretation
überrascht. Denn es gilt der Juristen-
grundsatz: Ein Blick ins Gesetz er-
leichtert die Rechtsfindung.

Das Patentgesetz befasst sich tat-
sächlich mit Softwarepatenten. Und
zwar schließt es die Patentierung
von Programmen für Datenverarbei-
tungsanlagen als solche aus. Demge-
genüber sind alle Erfindungen, die
eine technische Lehre enthalten, ge-
nerell patentfähig. Der BGH hat be-
reits eine Reihe von Entscheidungen
zu der Frage erlassen, inwieweit sol-
che Erfindungen schutzfähig sind,
die in Programmen für Datenverar-
beitungsanlagen implementiert
sind. Schon 1991 hat das Gericht ent-
schieden, dass eine programmbezo-
gene Lehre technisch und damit
schutzfähig ist, die das unmittelbare
Zusammenwirken der Elemente ei-
ner Datenverarbeitungsanlage be-
trifft und unter besserer Ausnutzung
des Speicherplatzes kürzere Zugriffs-
zeiten bewirkt. Mehrfach hat das Ge-
richt bestätigt, dass computerimple-
mentierte Verfahren nur dann
schutzfähig sind, wenn sie Anweisun-
gen enthalten, die die Lösung eines
konkreten technischen Problems
mit technischen Mitteln zum Gegen-
stand haben. Auch der nun entschie-
dene Fall betraf allein die Frage, ob
im konkreten Fall die computerim-
plementierte Lösung technischer Na-
tur war.

Kein Freifahrtschein für Patente

Dies ist nun laut BGH nicht nur
dann der Fall, wenn Systemkompo-
nenten modifiziert oder in neuarti-
ger Weise adressiert werden. Viel-
mehr reiche es aus, wenn der Ab-
lauf des Programms durch techni-
sche Gegebenheiten außerhalb der
Datenverarbeitungsanlage be-
stimmt wird oder seine Ausgestal-
tung auf technische Gegebenheiten
Rücksicht nimmt. Die Entschei-
dung ist somit nicht vollkommen
neu. Sie gibt entgegen einer viel ver-
tretenen Ansicht keinen Freifahrt-
schein auf die Erteilung von Soft-
warepatenten. Sie schärft nur die
Grenze der bisherigen Rechtspre-
chung zur Technizität. Dabei ist da-
von auszugehen, dass der Bundes-
gerichtshof wie immer die Folgen
seiner Entscheidung bedacht und
die Interessen der Verkehrskreise
abgewogen hat. Die Investitionen
der Industrie in die Softwareent-
wicklung müssen durch einen effek-
tiven Schutz des geistigen Eigen-
tums belohnt werden. Andererseits
soll durch größtmögliche Publizität
des geschützten geistigen Eigen-
tums der Anreiz zu einer Fortent-
wicklung des Standes der Technik
für Dritte gegeben werden. Dies
sind die Hauptprinzipien eines
funktionierenden Patentsystems.

Christian Harmsen ist Partner
der Kanzlei Bird & Bird.
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Über eine freiwillige Selbstan-
zeige beim Finanzamt geht
der Steuersünder in Hinsicht

auf die nachgemeldeten Taten straf-
frei aus. Er muss sich also weder
dem Gericht stellen noch Geldbu-
ßen zahlen. Das gelingt aber nur,
wenn er die hinterzogenen Beträge
pünktlich und vollständig nach-
zahlt und die Angaben über die Ver-
gehen in der Vergangenheit formal
korrekt erfolgen.

In der Praxis ist es oftmals schwie-
rig, die aus Schwarzgeldern erziel-
ten Kapitaleinnahmen rückwir-
kend für mehrere Jahre sofort voll-
ständig zu deklarieren, weil ent-
sprechende Aufstellungen der Aus-
landsbanken noch erstellt werden
müssen. In solchen Fällen kommt
dann eine gestückelte Selbstan-

zeige in Betracht, mit der zunächst
die Vergehen allgemein angezeigt
und anschließend konkretisiert
werden. Zwei aktuelle Urteile be-
schäftigen sich mit dieser Nachmel-
dung in verschiedenen Stufen.

Verlängerte Verjährungsfrist

Der Bundesfinanzhof (BFH) stellte
in einem vergangene Woche veröf-
fentlichten Urteil klar, dass das Fi-
nanzamt selbst dann noch zwölf
Monate Zeit hat, um seine Nachfor-
derungen festzusetzen, wenn der
Steuerhinterzieher erst kurz vor Ab-
lauf der Verjährungsfrist eine gestü-
ckelte Selbstanzeige einreicht (Az.
X R 1/08, DB0359483).

Bei dieser Frage geht es nicht um
die erwünschte Straffreiheit des Tä-
ters, sondern um die Durchsetzung
der berechtigten Forderungen
durch den Staat. Dieser muss durch

die Finanzverwaltung ausreichend
Zeit haben, um die Steuer aufgrund
einer gestückelten Selbstanzeige lü-
ckenlos festsetzen zu können. Da-
her sind hier geringere Anforderun-
gen an eine Selbstanzeige als an die
Voraussetzungen für die Straffrei-
heit zu stellen.

Straffreiheit bei Vollständigkeit

Eine wirksame Selbstanzeige wird
nach der Entscheidung des Bundes-
gerichtshofs allerdings nicht er-
reicht, wenn der Hinterzieher von
mehreren bisher den Finanzbehör-
den verheimlichten Auslandskonten
nur die offenbart, deren Aufdeckung
er befürchtet (Az. 1 StR 577/09).

Denn eine Rückkehr zur Steuer-
ehrlichkeit ist nur dann gegeben,
wenn der Täter nunmehr vollstän-
dige Angaben macht. Damit führt
eine Selbstanzeige in Etappen nicht

zur Straffreiheit, wenn der Steuer-
sünder seine Einkommensteuerer-
klärung nur in Bezug auf ein Konto
berichtigt, aber immer noch wei-
tere Bankverbindungen ver-
schweigt.

Dieser Tenor soll nun auf Be-
schluss vom Finanzausschuss des
Bundesrates gesetzlich fixiert wer-
den. Hiernach soll die strafbefrei-
ende Selbstanzeige zukünftig nicht
mehr zulässig sein, wenn Steuerhin-
terzieher je nach Entdeckungsri-
siko nur einen Teilsachverhalt ange-
ben. Zudem ist geplant, einen Zu-
schlag in Höhe von fünf Prozent des
hinterzogenen Steuerbetrags pau-
schal zu erheben.

Oliver Holzinger ist Steueranwalt
und geschäftsführender Redakteur
von „Der Betrieb“.
www.der-betrieb.de

SteuerthemaderWoche:
Gerichte interessieren sich für diegestückelte Selbstanzeige

Votum:
Investitionen in die
Softwareentwicklung
müssen belohnt
werden
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